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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 

Herrn Melki Gezer, geb. am 10.09.1982, zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Gudszentstraße 30, ist ein 
Bescheid vom 02.04.2026, Aktenzeichen 05087.1.0716653 zuzustellen. 

 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 

Anschrift 

Stadt Gronau  

Der Bürgermeister 

FD 350 

Neustraße 31 

48599 Gronau 

 

 

Rechtsgrundlage: 

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 

 

48599 Gronau, 08.04.2026 

 

 
Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

gez. Christiane Schrader 

Erste Beigeordnete 



Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 13, Nr. 8/2026, vom 24.04.2026                S. 4 

 
Allgemeinverfügung 

zur Verbrennung von Schlagabraum 
im Gebiet der Stadt Gronau (Westf.) 

vom 15. April 2026 
 

I. Anordnung: 

Aufgrund 

 § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBI. I S. 212) in der zur Zeit geltenden Fassung, 

 § 35 S. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) in der zur Zeit geltenden Fassung und 

 § 4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 
268) in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit Ziffer 30.1.2 Anhang II ZustVU 

 Merkblatt zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen 
vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes NRW, Stand 02.10.2012 

genehmige ich unter dem Vorbehalt des Widerrufs, dass im Gebiet der Stadt Gronau (Westf.) 
Schlagabraum aus Maßnahmen zur Pflege von Wallhecken, Windschutzstreifen, Kopfbäumen 
sowie Ufergehölzen grundsätzlich im Zeitraum 15.10. eines jeden Jahres bis zum 15.03. des 
Folgejahres unter Beachtung der nachfolgend aufgeführten Auflagen verbrannt werden darf. 

 

II. Zu beachtende Auflagen: 

 

1. Das Verbrennen ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile und erhebliche Belästigungen 
durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können 
und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder Funkenflug über den 
Verbrennungsort hinaus verhindert wird. 

2. Der Verbrennungsort muss außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. 
3. Der Schlagabraum darf nur in unmittelbarer Nähe zur Anfallstelle verbrannt werden (auf 

oder an dem Grundstück). 
4. Der Schlagabraum muss zu Haufen zusammengebracht werden. Die Haufen dürfen eine 

Höhe von 3,50 m nicht überschreiten. 
5. Als Mindestabstand sind einzuhalten: 

a) 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
b) 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonstigen 

baulichen Anlagen, soweit diese nicht innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen errichtet sind, 

c) 100 m von Waldflächen und Naturschutzgebieten, 
d) 50 m von öffentlichen Wegeflächen, 
e) 15 m von Gehölzbeständen und Gewässern, 
f) 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 

6. Die Haufen müssen von einem 15 m breiten Ring umgeben sein, der von Schlagabraum 
und ähnlichen brennbaren Stoffen frei ist. 

7. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle dürfen 
weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt werden. 

8. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem 
starken Wind unverzüglich zu löschen. 

9. Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon mindestens eine über 18 Jahre alt, zu 
beaufsichtigen. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut 
erloschen sind und müssen während des Verbrennens telefonisch erreichbar sein. 

10. Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde 
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abzudecken. 
11. Die Haufen dürfen erst unmittelbar vor dem Verbrennen zusammengebracht werden, da zu 

erwarten ist, dass Vögel und Kleinsäuger im Schlagabraum Unterschlupf suchen. 
12. Sonstige, die Verbrennung ordnende Regelungen, z. B. im Landesimmissionsschutzgesetz 

oder im städtischen Ortsrecht, sind zu beachten. 
13. Die geplante Verbrennung ist mindestens drei Tage vor dem vorgesehenen Verbrennungs-

termin der Stadt Gronau (Westf.), Fachdienst Sicherheit und Ordnung, Neustraße 31, 
48599 Gronau schriftlich unter Angabe der Menge, des genauen Ortes, des Datums und 
der Uhrzeit des Verbrennens sowie Name, Anschrift und Telefonnummer der 
verantwortlichen Personen, die das Feuer beaufsichtigen, anzuzeigen, die hierüber die 
Kreisleitstelle und die örtliche Feuerwehr informiert.  

 

III. Begründung: 

Nach Aufhebung der Pflanzenabfallverordnung zum 01.05.2003 sind bei der Verwertung und 
Beseitigung von pflanzlichen Abfällen die allgemeinen abfallrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. Dies gilt auch für Abfälle aus Hecken, Strauch- und Kopfbaumschnittmaßnahmen sowie 
aus forstwirtschaftlichen Maßnahmen. 

Diese Abfälle sind grundsätzlich zu verwerten. Kommt eine Verwertung nicht in Betracht, so sind 
diese pflanzlichen Abfälle nach § 17 Abs. 1 KrWG dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu 
überlassen und gemäß § 28 Abs. 1 KrWG in einer zugelassenen Anlage zu beseitigen. 

Gemäß § 28 Abs. 2 KrWG kann die zuständige Behörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn 
eine Verwertung nicht möglich ist und das Wohl der Allgemeinheit dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. Mit Erteilung dieser Ausnahmen erfolgt auch eine Befreiung von der Überlassungspflicht nach 
§ 17 Abs. 1 KrWG. Die Ausnahmen können durch Einzelfallgenehmigung oder durch eine 
Allgemeinverfügung gemäß § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW - VwVfG NRW zugelassen 
werden. 

Die abwechslungsreiche Naturlandschaft im Gebiet der Stadt Gronau (Westf.) wird außerhalb der 
bebauten Siedlungsbereiche intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzt. Im Rahmen von 
Landschaftspflegemaßnahmen, sowie einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, fallen regelmäßig 
größere Mengen an pflanzlichen Abfällen an, die in manchen Fällen nur mit erheblichem Aufwand 
entsorgt werden können. Insofern ist der Erlass einer Allgemeinverfügung angezeigt. Nach den 
landschaftsrechtlichen Regelungen sind die Pflegemaßnahmen bis zum 28.02. abzuschließen (§ 
39 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSG) 

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass trockenes Holz besser und rauchfreier als feuchtes 
Holz verbrennt, ist es angemessen, den Zeitraum für eine allgemeine Ausnahme vom Verbot des 
Verbrennens von Schlagabraum auf die Zeit vom 15.10. bis zum 15.03. des Folgejahres 
festzulegen. 

Die Auflagen sind erforderlich, um eine Gefährdung von Leben und Gesundheit sowie Sachwerten, 
die mit offenem Feuer verbunden ist, auszuschließen. 

Die Anzeigepflicht ist erforderlich, um eine Kontrolle der Einhaltung der Auflagen zu ermöglichen. 
Überdies dienen die Angaben dazu, anderen Stellen, bspw. die Leitstelle des Kreises Borken für 
die Feuerwehr und den Rettungsdienst zu informieren. 

Der Vorbehalt weiterer Auflagen dient dazu, auf Besonderheiten des Einzelfalls eingehen zu 
können. 

Meine Zuständigkeit ergibt sich aus Teil B, Anhang II, Ziffer 30.1.2 der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz - ZustVU vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 268). 

 

IV. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38 in 48147 Münster erhoben werden. Die Klage ist 
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schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichtes zu erheben. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein - Westfalen - ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) eingereicht 
werden. 

Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBL.I.S.876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

 

V. Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gem. § 41 Abs. 3 des VwVfG NRW, öffentlich bekannt 
gemacht. Sie gilt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Gronau als bekannt 
gegeben. Die Allgemeinverfügung zur Verbrennung von Schlagabraum im Gebiet der Stadt Gronau 
(Westf.) vom 06.10.2010 hebe ich mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung auf. 

 

Gronau (Westf.), den 15.04.2026 

 

Stadt Gronau (Westf.) 

Der Bürgermeister 

 

gez. von Borczyskowski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Akcesme, Yakup, geb. am 18.03.1983, zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau (Westf.), Kaiserstiege 
106, ist ein Bescheid vom 16.04.2026, Aktenzeichen 02.06803.0, zuzustellen. 
 
Eine Zustellung an die zuletzt bekannte Adresse ist nicht möglich. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Bahnhofstraße 26, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau (Westf.) 
Der Bürgermeister 
Fachdienst 200 
Finanzmanagement/Steuerwesen 
Bahnhofstraße 26 
48599 Gronau 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 17.04.2026 
 

 
gez. Jörg von Borczyskowski 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Martinus, Pit, geb. am 22.03.1952, zuletzt wohnhaft in den Niederlanden, 7622 CP Borne, 
Marktstraat 39, ist ein Schreiben vom 17.03.2026, Aktenzeichen 02.05625.9, zuzustellen. 
 
Eine Zustellung an die zuletzt bekannte Adresse ist nicht möglich. Deshalb wird das Schreiben öffentlich 
zugestellt. 
 
Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Bahnhofstraße 26, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau (Westf.) 
Der Bürgermeister 
Fachdienst 200 
Finanzmanagement/Steuerwesen 
Bahnhofstraße 26 
48599 Gronau 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 17.04.2026 
 

 
gez. Jörg von Borczyskowski 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Yildiz, Battal, geb. am 03.06.1987, zuletzt wohnhaft in den Niederlanden, 2533 AC Den Haag, 
Almeloplein 56, ist ein Schreiben vom 16.03.2026, Aktenzeichen 02.06861.8, zuzustellen. 
 
Eine Zustellung an die zuletzt bekannte Adresse ist nicht möglich. Deshalb wird das Schreiben öffentlich 
zugestellt. 
 
Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Bahnhofstraße 26, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau (Westf.) 
Der Bürgermeister 
Fachdienst 200 
Finanzmanagement/Steuerwesen 
Bahnhofstraße 26 
48599 Gronau 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 17.04.2026 
 

 
gez. Jörg von Borczyskowski 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Tagesordnung zur 8. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Rates 
der Stadt Gronau (Westf.) am Mittwoch, 29.04.2026, 18:00 Uhr, 

Ratssaal, 1. OG, Wirtschaftszentrum Gronau, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau 
 
Tagesordnung 

Öffentlicher Teil  

1. Beschlussfähigkeit 

2. Niederschrift vom 25.03.2026 

3. Niederschrift vom 15.04.2026 

4. Beschlusskontrolle 

5. Kita Haus Buterland – Aktualisierung des Ratsbeschlusses 
6. Ausblick auf ein Betriebskonzept zur ordnungsrechtlichen Unterbringung 

obdachloser Personen 
7. Dienstanweisung für § 13 KomHVO NRW 
8. Jugendhilfeplanung: Betreuungsplätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege, Teil I Fortschreibung Bedarfsplanung 2026 bis 2030 
9. Wahl einer/eines Beigeordneten 

10. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

11. Mitteilungen der Verwaltung 

12. Anfragen 

Nichtöffentlicher Teil  

13. Niederschrift vom 25.03.2026 

14. Niederschrift vom 15.04.2026 

15. Beschlusskontrolle 

16. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

17. Mitteilungen der Verwaltung 

18. Anfragen 

 
 
Stadt Gronau (Westf.), 20.04.2026 
 
gez. Jörg von Borczyskowski 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

gemäß dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 257) geändert worden ist (BauGB) 
 

Bebauungsplan Nr. 217, 1. Änderung „Bösinghof“, Stadtteil Epe 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) 

 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 BauGB 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.03.2026 den Bebauungsplan Nr. 217,  
1. Änderung „Bösinghof“, Stadtteil Epe, einschließlich der dazugehörigen Begründung gem. § 10 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt in der Flur 31 der Gemarkung Epe und umfasst die Flurstücke 774 und 775. 
. 

 
Umgriff des Bebauungsplans 

 
Der Bebauungsplan Nr. 217, 1. Änderung „Bösinghof“, Stadtteil Epe, kann mit der dazugehörigen 
Begründung ab sofort während der Dienststunden  
 

montags – donnerstags 8.00 – 16.00 Uhr 
freitags   8.00 – 12.30 Uhr 

 
bei der Stadtverwaltung Gronau, Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt, Fachdienst 
Stadtplanung, Grünstiege 64, 48599 Gronau und auf der Homepage der www.gronau.de unter 

dem Pfad:  Leben in Gronau  Stadtplanung und Stadtentwicklung  Bauleitplanung  
rechtskräftige Bebauungspläne von jedermann eingesehen werden. 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 

https://www.juris.de/r3/aEd73
https://www.juris.de/r3/aEd73
https://www.juris.de/r3/aEd73
http://www.gronau.de/
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Hinweise: 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich werden demnach  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Gronau unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 
 
Außerdem wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 217, 1. Änderung „Bösinghof“, Stadtteil 
Epe, in Kraft. 
 
Gronau (Westf.), 22.04.2026  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Jörg von Borczyskowski 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
gemäß dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist (BauGB) 
 

Bebauungsplan Nr. 255 „Schillerstraße/Riekenhofweg“, Stadtteil Epe 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a) 

 
 Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 

3 Abs. 2 BauGB) und der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
 
 
 
Geltungsbereich 
 
Der Bebauungsplan Nr. 255 „Schillerstraße/Riekenhofweg“, Stadtteil Epe, wird aufgestellt für den 
nachfolgend näher beschriebenen Geltungsbereich. 
 
Das Plangebiet liegt in der Flur 24 der Gemarkung Epe und umfasst die Flurstücke 99 (teilweise) 
und 128 (teilweise). 
 

 
 

(Lageplan ohne Maßstab) 
 

https://www.juris.de/r3/aEd73
https://www.juris.de/r3/aEd73
https://www.juris.de/r3/aEd73
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Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB) und Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie der Angaben zu den 
vorliegenden Arten umweltbezogener Informationen 
 
Der Ausschuss Planen, Bauen und Denkmalschutz hat in seiner Sitzung am 08.12.2025 den 
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 255 „Schillerstraße/Riekenhofweg“, Stadtteil 
Epe gebilligt und beschlossen, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
 
Der Entwurf und die dazugehörige Begründung sowie Gutachten, Stellungnahmen bzw. 
Untersuchungen liegen in der Zeit 
 

vom 04.05.2026 bis zum 05.06.2026 (einschließlich) 
 

über die Homepage der Stadt Gronau unter dem Pfad: 

www.gronau.de  Leben in Gronau  Stadtplanung und Stadtentwicklung  Bauleitplanung  
Bebauungspläne im Verfahren 
 
sowie über die Internetadresse www.uvp.nrw.de eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
1. Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgeben werden, 
2. die Stellungnahmen sollten der Stadt Gronau elektronisch übermittelt werden, bei Bedarf 

können sie auch auf anderem Wege abgegeben werden (Postadresse: Stadt Gronau, FD 
Stadtplanung, Grünstiege 64, 48599 Gronau). Für die elektronische Übermittlung kann die E-
Mail Adresse beteiligung_461@gronau.de genutzt werden. 

3. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben und 

4. als andere, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit erfolgt die öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen bei der Stadtverwaltung Gronau in der Nebenstelle Planen, Bauen und 
Umwelt, Fachdienst Stadtplanung, Flur Erdgeschoss (zwischen den Räumen 010 und 008), 
Grünstiege 64, 48599 Gronau, während der Dienststunden 

 
 montags - donnerstags  8.00 - 16.00 Uhr 
 freitags  8.00 - 12.30 Uhr 
 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt die Beteiligung der betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Gronau (Westf.), 22.04.2026 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Jörg von Borczyskowski 

 


